
125 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Nachdruck vom 31. 5. 1991 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz über die Leistung eines 
freiwilligen Beitrages zum zweiten Fenster des 

Gemeinsamen Rohstoffonds 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die Republik Österreich leistet zum 
zweiten Fenster des Gemeinsamen Rohstoffonds 
einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 2 Millionen 
US-$. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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2 125 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Ende der 70er Jahre wurde der Gemeinsame Rohstoffonds ausgehandelt, um den Entwicklungsländern 
über Ausgleichslager (erstes Fenster) und andere Maßnahmen (zweites Fenster) ein höheres 
Exporteinkommen zu sichern. In Kraft getreten ist der Gemeinsame Rohstoffonds jedoch erst am 19. Juni 
1989. Nun soll vor allem das zweite Feilster, das von freiwilligen Beiträgen gespeist wird, aktiviert werden. 
Zu diesem zweiten Fenster hat Österreich anläßlich der 5. Welthandelskonferenz im Mai 1979 einen 
freiwilligen Beitrag von 2 Millionen US-$ zugesagt. 

Ziel: 

Mit der gegenständlichen Gesetzesinitiative soll die gesetzliche Ermächtigung für die Leistung des 
freiwilligen österreichischen Beitrages geschaffen werden. 

Inhalt: 

Die gegenständliche Gesetzesinitiative hat die Leistung eines freiwilligen Beitrages in Höhe von 
2 Millionen US-$ durch die Republik Österreich zum zweiten Fenster des Gemeinsamen Rohstoffonds zum 
Gegenstand. 

Alternativen: 

Keine, die dem Image Österreichs im Gemeinsamen Fonds nicht abträglich wären. 

Kosten 

Durch die Ausführung des Gesetzes entstehen der Republik Österreich Kosten in Höhe von 2 Millionen 
US-$. Dieser Betrag wird zur Gänze bar, voraussichtlich in mehreren Raten, deren Höhe von den 
operationellen Aktivitäten bestimmt wird, geleistet werden. Die 1. Rate wird zumindest 200 000 US-$ 
betragen und soll noch 1991 bezahlt werden. Der Schillinggegenwen ergibt sich erst zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Zahlung. 
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Erläuterungen 

AlIg.:mcincr Teil 

Der Gemeinsame Rohstoffonds (CF) wurde Ende 
der 70er Jahre im Rahmen der UNCTAD 
ausgehandelt. Die Zielsetzung ist, den Entwick
lungsländern durch höhere Rohstoffprcise und 
vermehrte Nachfrage nach RohsLOffen ein höheres 
Exporteinkommen zu verschaffen. Der GF hat zur 
Verfolgung seiner gru ndsätzlichen Zielsetzung zwei 
strikt getrennte Fenster (Konten). Das erste Fenster 
soll Rohstoffabkommen, die Ausgleichshger anle
gen, die Finanzierung durch die Erbringung von 
Bankdienstleistungen erleichtern. Das z,,,'eite Fen
ster soll bei Rohstoffen, deren Export für 
Entwicklungsländer \'on großer wirtschaftlicher 
Bedeutung ist, und die für Ausgleichsbger ni,�ht in 
Frage kommen, zB wegen Verderblichkeit, Projekte 
durchführen. Hier ist vor allcm an Forschungspro
jekte gedacht, die auf Produktivitätssteigerungen, 
Verbesserungen beim Vertrieb sowie Erhöhung der 
Nachfrage durch Diversifik:ltion abzielen. Aus 
diesem zweiten Fenster kann dcr GF D:trlehen :Jnd 
auch Zuschüsse gewähren. 

Der Beitritt zum Fonds wurde von den 
Industrieländern mehr :tls außenpolitische und 
weniger als wirtschaftspolitische Maßnahme gese
hen. Die USA blieben dem GF fern, die UdSSR trat 
erst 198 7 bei, und der GF tr:tt erst am 19 . Juni 19 89 
in Kraft. Österreich hat bereits am 4. Mai 1983 
ratifiziert, das Übereinkommen ISt unter der BGEI. 
N r. 507/1989 kundgem:tcht worden. 

Die Erfahrungen von Rohstoff:tbkommen mit 
Ausgleichslagern während der turbulenten Roh
stoffpreisentwicklungen der SOer J:thre bssen nicht 
erwarten, daß das erste Fenster die ihm zugedachte 
Bankenfunktion für diese Abkommen in :tbsehbarer 
Zukunft zu erfüllen hätte (mangels Abkommen) 
bzw. erfüllen könnte (m:tngels ausreichender 
Mittel). Die Tätigkeit des Fonds soll sich deshJ.lb 
auf da, zweite Fenster konzentrieren. 

Das zweite Fenster sollte den GF auch jenen 
Entwicklungsländern attr:tktiv m:tchen, deren Ex
portprodukte sich nicht für Allsgleichslager eignen. 
Es wurden deslulb verschiedene Förderungsformen 
ermöglicht. In den 70er Jahren glaubte man in der 
Entwicklungshilfepolitik, dur'ch höhere Exporter
löse für Rohstoffe die Probleme der Entwicklungs-

länder lösen zu können, wahrend heute weitge
hende Übereinstimmung besteht, daß der Rohstoff
export nur einem kleinen Teil der wachsenden 
Bevölkerung Arbeit bieten bnn. DeshJ.lb steht 
heute die Schaffung der wirtschaftspolitischen 
R:thlllenbedingungen für eme möglichst breit 
gestreute Beschäftigung im Vordergrund lind wird 
von Investitionen im Ausbildungs-, Gesundheits
und sonstigen SoziJ.lbereich der nJ.chhaltigste 
Entwicklungseffekt erwJ.rttt. Es gilt nunmehr, das 
rohstOffbezogf:'ne Mandat des zweiten Fensters mit 
Entwicklungshilfezielsetzungen zu verbinden. Kon
krete Projektvorschläge liegen noch nicht vor. 

Das Cesamtkapit:tl eies GF beträgt gemäß 
Übereinkommen zur Gründung des GF 35 5 624 l5l 
Rechnungseinheiten. 1 Rechnungseinheit (RE) ent
spricht dem Jlten SZR (l6er-Korb). Die Zahlung 
solltl" jedoch in einer der fünf Währungen des neuen 
SZR-Korbes erfolgen. Aus Kostengründen hJ.t sich 
Österreich zur Zahlung in FF entschlossen (l RE = 

5,42029 FF). Der österreichische K:tpitabnteil be
trägt 2 39 l 005 RE (davon 1 8 6135 2 RE einzuzah
len), d:ts sind 0,67% des Gesamtkapitals bzw. 
J 29 59 940 FF, wovon 10089 068 FF einzuzahlen 
sind (1 29 59 940 FF wjren zum Kurs vom 25 . März 
1991 S 26 S07 636; von den lO 089 068 FF wurden 
5 044 535 FF b:tr bezJ.hlt, das waren S 10 462 367). 

Da nicht alle vorgesehenen Länder talsächlich 
Mitglied des GF geworden sind, betrage" die 
GesJ.mtzeichnungen laut Mitteilung des GF vom 
6. März 199 1 gegenwärtig 24l 135 879 Rechnungs
einheiten (entspricht rund 319 Millionen US-$). Die 
oben genannte österreich ische Beteiligung daran 
beläuft sich auf kl1J.pp lo/c. 

Dem 2 .  Fenster stehen gegenw ärtig rund 
229 Millionen US-$ an zuges:tgten freiwilligen 
Beiträgen und rund 33 Millionen US-$ an Überwei
sungen aus dem 1 .  FenSTer, sohin J.lso insgesamt 
rund 262 Millionen US-$ zur Verfügung (laut 
Mitteilung des GF vom 6. März J 99 I). 

Die Zahlung des 19 79 zugesagten freiwillIgen 
Beitrages Österreichs an das zweite Fenster des GF 
bedarf der Genehmigung des Nationalrates. DJ.s in 
Österreich im Gesetzesrang stehende Übereinkom
men erwjhnt zwar freiwillige Leistungen, diese 
Bestimmungen stellen aber keine ausreichend 
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4 125 der Beilagen 

bestimmte gesetzliche Grundlage für freiwillige 
Leistungen Österreichs an den GF dar, weil sie auch 
keine Regelung über die Höhe der Leistung 
enthalten. 

Der Gesetzesbeschll'ß fällt nicht unter die 
Bestimmung des Art. 42 Abs. 5 B-VG und bedarf 
daher der Mitwirkung des Bundesrates. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Österreich hat vor der 5. Welthandelskonferenz 
im Mai 1979 in Manila zusätzlich zu seinem 

Kapitalanteil am GF einen freiwilligen Beitrag von 
2 Millionen US-$ für das zweite Fenster des GF 
zugesagt und ist damit eine völkerrechtliche 
Verpflichtung eingegangen. Es ist in Aussicht 
genommen, den Betrag bar zu leisten. 

Das Direktorium des GF hat im Oktober 1990 
beschlossen, den Mitgliedern zu empfehlen, zumin
dest einen Teil ihrer freiwilligen Beiträge (minde
stens jedoch 10%) nach Möglichkeit noch vor dem 
2. April 1991 zu überweisen. 

Die 1. österreichische Rate wird sohin 
200 000 US-$ betragen und soll noch 1991 bezahlt 
werden. Die Höhe der weiteren Raten wird von den 
operationellen Ausgaben bestimmt werden. 
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